
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informationen zur Schulanmeldung Ihres Kindes für das Schuljahr 2024/2025 
 
 
Liebe Eltern der künftigen Schulkinder in Clusorth-Bramhar 
 
Ihre Kind wird in der Zeit vom 02.10.2023 bis 01.10.2024 sechs Jahre alt. Somit ist Ihr Kind 
zum 01.08.2024 schulpflichtig.  
 
Die Schulanmeldung erfolgt grundsätzlich online. Eine Onlineanmeldung ist im Serviceportal 
„Open Rathaus“ auf der Homepage der Stadt Lingen (Ems) möglich.  
 

 
 
Eine Ausnahme bildet die Schulanmeldung an der Grundschule Castellschule, die über die 
Homepage der Grundschule erfolgt. 
 
Die Anmeldung muss bis zum 05. Mai 2023 vorliegen. 
 
Sofern Ihnen eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, stimmen Sie die möglichen Hilfestel-
lungen für die Anmeldung bitte mit der für Ihr Kind zuständigen Grundschule ab. 
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Die Stadt Lingen (Ems) ist Schulträger von 14 Grundschulen für Schülerinnen und Schüler 
aller Bekenntnisse und von zwei Grundschulen für Schülerinnen und Schüler katholischen 
Bekenntnisses. 
 
Die für Ihr Kind zuständige Grundschule bestimmt sich entsprechend der Schulbezirkssat-
zung der Stadt Lingen (Ems) in der Fassung vom 29.07.2014 nach Ihrem Wohnsitz. Sie kön-
nen Ihr Kind wahlweise an folgenden Grundschulen anmelden: 
 
Grundschule Clusorth-Bramhar 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Aufnahme in eine katholische Bekenntnisschule abhän-
gig von deren räumlichen Kapazitäten ist. Für Kinder anderer Konfessionen oder ohne Kon-
fession erfolgt die Anmeldung unter Vorbehalt.  
 
Für den Upload bei der Onlineanmeldung werden folgende Unterlagen benötigt: 

 
- Geburtsurkunde des Kindes 

 
- Taufbescheinigung des Kindes (nur bei Anmeldung katholisch getaufter Kinder an 

einer Grundschule für Schüler und Schülerinnen katholischen Bekenntnisses) 
 

- ggf. Nachweis über das alleinige Sorgerecht (Negativbescheinigung, Gerichtsurteil) 
 

- Impfnachweis über Masernschutz (gemäß Masernschutzgesetz) soweit bereits vor-
liegend 
 

 
Hinweis für getrennt lebende Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht und für Pflegeeltern: 
In Ihrem Fall erhält nur der Elternteil dieses Schreiben, bei welchem das Kind lebt. Da es 
sich bei der Schulanmeldung um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung handelt, ist 
hierzu das Einvernehmen des anderen Elternteils erforderlich. Bitte informieren Sie den an-
deren Sorgeberechtigten entsprechend. Gleiches gilt im Verhältnis von Pflegeeltern und leib-
lichen Eltern. Pflegeeltern werden daher gebeten, die leiblichen Eltern zu informieren. 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise finden Sie unter www.lingen.de/datenschutz.  

 
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihre zuständige Grundschule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
Frank Botterschulte 
Fachbereichsleiter 

http://www.lingen.de/datenschutz

